
Allgemeine historische Vorvegrtkke

§. r-

^8-lle unsere Erkenntnisse sind — ihrer Quelle nach —-

entweder aus sinnlicher Wahrnehmung (aus der Erfahrung)
oder aus der Vernunft geschöpft; also entweder empirisch
(historisch) a posteriori —cognitio ex dati&amp;amp; et factis —
oder rational (philosophisch) a priori, cognitio ex prin¬
cipiis.

§. 2.

Empirisch heißt demnach eine Erkenntniß, in so fern die
Wahrheit und Gültigkeit derselben auf der Empirie oder Er¬
fahrung,— rational, in so fern dieselbe auf Begriffen, Ur¬
theilen, Schlüssen (Gründen) der bloßen Vernunft beruht,
oder in so fern ich ohne Hilfe der Erfahrung weiß, daß sie
wahr ist.

§. 3.
Werden die Aggregate einzelner Erkenntnisse systema¬

tisch (nach den Prinzipien der Ordnung und Einheit) zu einem
Ganzen der Form nach verbunden, so entstehen wissenschaft¬
liche Inbegriffe von Erkenntnissen oder Wissenschaften
(Scienzen, Doktrinen), die nun, je nachdem sie— ihrem quel¬
lenmäßigen Inhalte nach— ein System eigener und fremder
Erfahrungen oder Vernunfterkenntniffe aufstellen, entweder em¬
pirische oder rationale (historische oder philosophische) Dok¬
trinen, d. h. Erfahrungs- oder Vernunftwiffenschaften sind.

Anmerk. Eine historische Kenntniß von einer Sache habe ich,
wenn ich von derselben weiß, daß sie so oder so ist; eine philosophische,
wenn ich zugleich einsehe, warum sie so oder so ist.

' §. 4.

Der Umfang des historischen Wissens erstreckt sich
über die gesammte Sinnenwelt, und alle wahrnehmbaren Er¬
scheinungen in derselben — über alle Thatsachen der Sinnenan¬
schauung — vder über alle in der Zeit und im Raum existi-
renden Dinge, nach ihren Veränderungen und Beschaffenheiten.
Das gegebene Wirkliche — das Faktische — vder das Objekt


